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für Funktionär*innen und Helfer*innen

„Tageweise“ KFZ-Kaskoversicherung
Diese Vollkaskoversicherung können Alpenvereinsfunktionäre bzw. –mitglieder abschließen,
die für im Auftrag ihrer Sektion durchzuführende Fahrten ihre privaten Kraftfahrzeuge zur
Verfügung stellen.
 
Es gelten nachstehende Bedingungen:
Es besteht Versicherungsschutz für alle Personen- und Kombinationskraftwagen sowie für
LKW bis zu 1 Tonne Nutzlast und Wohnmobile bis zu 3,5 Tonnen Gesamtgewicht, die von
haupt- und ehrenamtlichen MitarbeiterInnen des ÖAV zu Dienstfahrten benützt werden,
soweit es sich um Fahrzeuge handelt, die sich nicht im Eigentum oder Besitz des ÖAV
befinden. Unter den Versicherungsschutz fallen auch angemietete Fahrzeuge und Fahrzeuge
mit ausländischen Kennzeichen.
 
Der Versicherungsschutz umfasst:
Risiken  -  Selbstbehalt

• Unfall (ein unmittelbar von außen her plötzlich mit mechanischer Gewalt einwirkendes
Ereignis)
-  5%, mind. EUR 400,-

• Mut oder böswillige Handlung betriebsfremder Personen -  5%, mind. EUR 400,-
• Beschädigung des geparkten Fahrzeuges durch Kollision mit unbekanntem Fahrzeug.

(Parkschaden)
-  5%, mind. EUR 400,-

• Kollision des in Bewegung befindlichen Fahrzeuges mit Federwild und Haustieren auf
Straßen mit öffentlichem Verkehr sowie Beschädigung durch Dachlawinen -  5%, mind.
EUR 400,-

• Schäden durch Tierbisse an Schläuchen, Kabeln, Verkleidungs- und Dämmmaterialien
(ausgenommen Schäden durch Haustiere sowie Folgeschäden  -  5%, mind. EUR 400,-

• Kurzschlüsse und Verschmoren von Kabeln  -  5%, mind. EUR 400,-
• Brand und Explosion -  5%, mind. EUR 400,-
• Diebstahl, Raub oder unbefugter Gebrauch durch betriebsfremde Personen-   5%, mind.

EUR 400,-
• Schäden durch Naturgewalten: Blitzschlag, Erdrutsch, Felssturz, Steinschlag, Muren,

Lawinen, Schneedruck, Hagel, Hochwasser, Überschwemmung, Sturm über 60km/h -   5%,
mind. EUR 400,-

• Kollision des in Bewegung befindlichen Fahrzeuges mit Haarwild auf Straßen mit
öffentlichem Verkehr
-  5%, mind. EUR 400,-

• Bruchschäden an Windschutz- (Front)-, Seiten- und Heckscheiben sowie eines Glasdaches
ohne Rücksicht auf die Schadenursache -  5%, mind. EUR 400,-
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Versichert sind ausschließlich Schäden am versicherten Fahrzeug. Anspruchsberechtigt ist der
Eigentümer bzw. Halter des beschädigten Fahrzeuges.
 
Der Versicherung kann in folgenden Varianten beigetreten werden:
Variante Max. - Versicherungssumme pro Leistungsfall - Prämie pro Tag und Fahrzeug

• 1  - max. EUR 25.000,-   - EUR 7,-
• 2  - max. EUR 50.000,-  - EUR 12,-
• 3  - max. EUR 75.000,-  - EUR 17,-

 
Bei Bestehen einer anderweitigen Kaskoversicherung hat diese vorweg zu leisten. Ist der
Selbstbehalt dort höher als in diesem Vertrag vereinbart, so wird die Differenz vergütet.
 
Der Hauptverein tritt gegenüber dem Versicherer in Vorlage und verrechnet diese gegenüber
den Sektionen anlässlich der Schlussabrechnung einmal jährlich im Nachhinein.
 
Der Beitritt erfolgt über folgenden Online Link: https://oeav.mitgliederversicherungsservice.at/
kfz-versicherung/
 
Der Versicherungsschutz beginnt mit Einlangen der Anmeldung beim Versicherer, frühestens
jedoch mit dem auf der Online-Anmeldung angegebenen Versicherungsbeginn.
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